
Finanztransaktionssteuer (FTT) im Rahmen der verstärkten 
Zusammenarbeit 

 
 
Hintergrundinformation 
Die Kommission hat Ende September 2011 einen RL-Vorschlag zur FTT vorgelegt. Dadurch 

soll sich der Finanzsektor in angemessener Weise an den Kosten der Krisenbewältigung 

beteiligen und andererseits soll die Stabilität der Finanzmärkte erhöht werden. Darüber 

hinaus sollen mit der Harmonisierung der Steuern auf Finanztransaktionen 

Wettbewerbsverzerrungen verringert werden.  

 

Der ECOFIN-Rat hat im Juli 2012 festgestellt, dass eine Einigung über die FTT auf Ebene 

der EU27 nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums erreicht werden kann. In der Folge 

wurde von 11 Mitgliedstaaten (D, F, B, Ö, SL, P, GR, I, SP, EE und SK) der Antrag auf 

Ermächtigung der verstärkten Zusammenarbeit für die Einführung der FTT gestellt. Dieser 

Ermächtigungsbeschluss wurde im ECOFIN-Rat im Jänner 2013 verabschiedet.   

 

Richtlinienvorschlag 
Die Kommission legt nun einen Richtlinienvorschlag vor, der die Grundlage für Einführung 

der FTT in den 11 Mitgliedstaaten bilden soll. Die 11 MS müssen diese RL sodann 

einstimmig beschließen. Im Wesentlichen werden die im ursprünglichen RL-Vorschlag 

bereits enthaltenen Prinzipien übernommen. 

 

Die wesentlichen Eckpunkte des EK-Vorschlags betreffen eine breite Bemessungsgrundlage 

durch Einbeziehung aller Finanzprodukte sowie aller Derivatkontrakte. Die Steuersätze 

betragen 0,01% des Nominalbetrags bei Derivatkontrakten bzw. 0,1% des Kauf- oder  

Marktpreises bei allen anderen Finanztransaktionen. Die Steuer ist sowohl vom Käufer als 

auch vom Verkäufer zu entrichten dh die Steuerbelastung der Transaktion beträgt somit 

0,2% bzw 0,02%). 

 

Wird eine Transaktion zwischen einem deutschen und einem österreichischem 

Finanzinstitut durchgeführt, so erhält D 0,1% (bzw. bei Derivaten 0,01%) und Ö 0,1% 

(bzw. bei Derivaten 0,01%). 

Findet die Transaktion zwischen einem britischen und einem österreichischen 

Finanzinstitut statt, so erhält Ö 0,2% bzw. (0,02% bei Derivaten). 
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Die  Steuerpflicht entsteht, sobald nur eine Partei der Transaktion im Gebiet der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässig ist (Ansässigkeitsprinzip) bzw. ergänzend, wenn es 

sich um Finanzprodukt handelt, welches im Gebiet der teilnehmenden MS emittiert wurde 

(Emissionsprinzip). Die rechtlichen und technischen Aspekte des Emissionsprinzips werden 

Gegenstand umfassender Diskussionen sein. Eine Möglichkeit wäre die Erfassung in einem 

Clearingsystem nach britischem Vorbild. Bei diesem Modell, welches bei der stamp duty 

reserve tax angewendet wird, ist die Erfassung in einem Clearingsystem Voraussetzung für 

den Eigentumsübergang an allen britischen Wertpapieren.  

 

Ausgenommen von der FTT sind Transaktionen mit der Europäischen Zentralbank, sowie 

Transaktionen der Nationalbanken, des EFSF und des ESM. Ebenso ist der Primärmarkt von 

der FTT ausgenommen. Die meisten für Bürger oder Unternehmen wichtigen laufenden 

Finanztätigkeiten (wie z.B. Versicherungsverträge, Hypothekardarlehen, Verbraucherkredite 

etc.) fallen nicht unter die FTT. Auch Devisenspottransaktionen unterliegen nicht der FTT, 

um die Freiheit des Kapitalverkehrs zu gewährleisten. 

 

 

www.parlament.gv.at




